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Unverbindlicher Überblick über die Änderungen im Anhang I 

durch die Delegierte Verordnung (EU) Nr. 2023/996 der Kommission 
 

Mit der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2023/996 der Kommission vom 23.02.2023 (veröffentlicht im Amtsblatt der 
EU L 138 am 25.05.2023) wird der Anhang I der Verordnung (EG) 2021/821 (EU-Dual-Use-Verordnung) neu formuliert. 

 

Die Änderungen resultieren aus internationalen Vereinbarungen der Australischen Gruppe (Australia Group (AG)) und 
der sprachlichen Überarbeitung einiger Listennummern. 

 

Die folgende Tabelle gibt einen unverbindlichen Überblick über die Listennummern, die sich mit der neuen Delegierten 
Verordnung der Kommission ändern. Bei Änderungen steht in der linken Spalte die neue bzw. geänderte Listennummer. 
In der rechten Spalte werden die Änderungen kurz beschrieben. 

 

Um die Änderungen im Detail nachvollziehen zu können, ist ein Vergleich des geänderten Listentextes mit dem 
zuvor gültigen Text angebracht. 

 

Anmerkung: Kleinere redaktionelle Änderungen, die Vereinheitlichung von Schreibweisen, die Änderung der 
Interpunktion oder die Hervorhebung von Begriffsbestimmungen werden in der untenstehenden Tabelle 
nicht berücksichtigt. 

 

Listennummer Änderungsbeschreibung 

  

INHALT keine Änderungen 

  

ANMERKUNGEN  

Allgemeine Anmerkung 4 zu Anhang I Textänderung 

  

ABKÜRZUNGEN keine Änderungen 

  

BEGRIFFSBESTIMMUNGEN keine Änderungen 

  

KATEGORIE 0 keine Änderungen 

  

KATEGORIE 1  

1C351d13 Unternummer gestrichen 

1C351d20 bis d24 Neue Unternummern für Toxine 
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Listennummer Änderungsbeschreibung 

  

1C353a1 Textänderung 

1C354b2 & b4 Textänderung 

1C354c2 & c3 Textänderung 

  

KATEGORIE 2  

2B352d1b Technische Anmerkung Textänderung 

2B352f2 Anmerkung 2 & 3 Textänderung, Anmerkung 3 gestrichen 

  

KATEGORIE 3 keine Änderungen 

  

KATEGORIE 4 keine Änderungen 

  

KATEGORIE 5, Teil 1 keine Änderungen 

  

KATEGORIE 5, Teil 2 keine Änderungen 

  

KATEGORIE 6 keine Änderungen 

  

KATEGORIE 7 keine Änderungen 

  

KATEGORIE 8 keine Änderungen 

  

KATEGORIE 9 keine Änderungen 

  

 


